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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
der PENTA Gebäudeservice GmbH 

 

1. Abschluss des Vertrages  
(1) Dem Vertrag zwischen dem Auftraggeber und der PENTA 

Gebäudeservice GmbH (im Folgenden  „Auftragnehmer“ ge-
nannt) liegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu-
grunde.  

(2) Der Auftragnehmer erbringt infrastrukturelle Dienstleistungen 
rund um die Immobilie (z. B. Hausmeisterdienste, Winter-
dienst, Grünpflege, Reinigungsdienste). 

(3) Der Auftragnehmer wird für die vom Auftraggeber angefor-
derten Dienste unter Einbeziehung dieser AGB ein Angebot 
abgeben. Auf dieses Angebot erklärt der Auftragnehmer die 
Annahme. Der Vertrag ist damit zustande gekommen. 

(4) Vertragsbestandteil sind neben diesen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen auch die kommunalen Satzun-
gen/Gesetze über die Straßenreinigung und den Winter-
dienst in der jeweils zum Vertragsabschluss geltenden Fas-
sung. 

2. Preise  
(1) Die vereinbarten Preise verstehen sich inklusive der gesetz-

lichen Umsatzsteuer.  
(2) Die Ausführung von Sonderleistungen (z. B. Baufeinreini-

gung, nicht vereinbarte Grünarbeiten, Schneeabfuhr, Streu-
gutbeseitigung, Beseitigung von Eis, Erbringung von Winter-
dienstleistungen außerhalb des Leistungszeitraums gemäß 
Ziff. 4 Abs. 2) erfolgt erst nach schriftlicher Vereinbarung 
über Inhalt und Vergütung. Der Auftragnehmer wird dem 
Auftraggeber hierzu ein Angebot unterbreiten. 

3. Preisanpassung 
(1) Die vereinbarten Leistungen sind in hohem Maße lohnab-

hängig. Aus diesem Grund ist der Auftragnehmer berechtigt 
und im Falle einer sich aufgrund der nachstehenden Rege-
lungen ergebenden Preissenkung verpflichtet, bei Dauer-
schuldverhältnissen Preisanpassungen der vereinbarten 
Vergütung bei Änderung der der Leistung zugrundeliegen-
den Personalkosten vorzunehmen.  

(2) Die Anpassung der Vergütung richtet sich nach der Ände-
rung des vom Auftragnehmer angewendeten Tarifvertrags 
bzw. Index, der wiederum von der zu erbringenden Leistung 
abhängig ist. 
Preisanpassung bei Reinigungs- und Winterdienstleistungen: 
Für die Ermittlung der Anpassungshöhe der Vergütung für 
Unterhalts- und Glasreinigung (z. B. Treppenhausreinigung, 
Straßenreinigung) und Winterdienst ist die prozentuale Än-
derung der Lohngruppe 1 des Lohntarifvertrags für die ge-
werblichen Beschäftigten in der Gebäudereinigung zwischen 
dem Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-
Handwerks (BIV) und der Industrie-Gewerkschaft Bauen-
Agrar-Umwelt (nachfolgend „IG BAU“ genannt) gegenüber 
dem jeweils vorher gültigen Tarifvertrag maßgeblich.  
Soweit der gesetzliche Mindestlohn den Tariflohn aufgrund 
einer Erhöhung übersteigt, ist dieser maßgeblich. Die pro-
zentuale Änderung der Vergütung richtet sich dann nach der 
Differenz zwischen dem zuvor angewendeten Tariflohn und 
dem geltenden Mindestlohn.  
Preisanpassung in anderen Leistungsbereichen: 
Grundlage für die Ermittlung der Preisanpassungshöhe in al-
len anderen Leistungsbereichen (insb. Grün- und Außenan-
lagenpflege, Hausmeisterleistungen) ist der Entgelttarifver-
trag der Penta Gebäudeservice GmbH mit der Industriege-
werkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Olof-Palme-Straße 19, 
60439 Frankfurt am Main. Kalkulatorische Grundlage der 
Anpassung ist die gemittelte prozentuale Änderung des 
Lohns der Lohngruppe 2 (Fachhelfer) und der Lohngruppe 
3.1b (gewerblicher Facharbeiter) unter dem Entgelttarifver-
trag gegenüber dem jeweils vorher gültigen Entgelttarifver-
trag. Soweit der gesetzliche Mindestlohn den Tariflohn auf-
grund einer Erhöhung übersteigt, ist dieser maßgeblich. Die 
prozentuale Änderung der Vergütung richtet sich dann nach 
der Differenz zwischen dem zuvor angewendeten gemittel-
ten Tariflohn der Lohngruppe 2 (Fachhelfer) und der Lohn-
gruppe 3.1b (gewerblicher Facharbeiter) und dem geltenden 
Mindestlohn. Für alle Leistungsbereich gilt: 
Der Auftragnehmer ist ferner zur Preisanpassung bei Ände-
rung der Lohnnebenkosten berechtigt und verpflichtet. Die 
Anpassungshöhe folgt der prozentualen Änderung.  

(3) Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber schriftlich oder in 
Textform auf die Änderung der Lohngrundlage und die damit 
verbundenen geänderten Preise hinweisen. Die Preisände-
rungen werden mit Beginn des auf die Mittelung folgenden 
Monats, frühestens jedoch mit Eintritt der Änderung der 
Lohngrundlage, wirksam. 

4. Vertragsdurchführung 
(1) Der Auftragnehmer wird die vereinbarten Leistungen fachge-

recht nach den anerkannten Regeln der Technik ausführen.   
(2) Der Leistungszeitraum im Winterdienst besteht vom 01. 

November eines jeden Jahres bis zum 31. März des Folge-
jahres, soweit der Vertrag nicht zuvor beendet wurde. 

(3) Soweit einzelvertraglich nichts anderes vereinbart ist, wird 
der Auftragnehmer die Leistungen gemäß dem beiliegenden 
standardisierten Leistungsverzeichnis ausführen. 

(4) Maßgeblich für die Vertragserfüllung ist ausschließlich der 
Werkerfolg, soweit es sich um eine werkvertragliche Leis-
tung (z.B. Reinigung oder Winterdienst) handelt. Die Be-
stimmung über die Art und Weise der Leistungserbringung 
bleibt ausschließlich dem Auftragnehmer vorbehalten, so 
dass dieser bei der Durchführung vom Leistungsverzeichnis 
durch Verwendung anderer Pflegemittel, Maschinen und Ge-
räte o.ä. vom vereinbarten Leistungsverzeichnis abweichen 
kann, solange der Leistungserfolg erreicht wird. 

(5) Der Auftragnehmer sorgt für die Bereitstellung ordnungsge-
mäßer Berufskleidung und für deren Reinigung. Die für die 
Leistungsdurchführung erforderlichen Maschinen, Geräte, 
Reinigungs- und Pflegemittel stellt ebenfalls der Auftrag-
nehmer. 

(6) Die ggf. für die Leistungserbringung erforderlichen Versor-
gungsmedien (insb. Strom und Wasser), stellt der Auftrag-
geber unentgeltlich zur Verfügung. Der Auftragnehmer ver-
pflichtet sich, auf einen sparsamen Umgang zu achten. 

5. Besonderheiten für Winterdienst 
(1) Die Leistungspflicht des Auftragnehmers im Hinblick auf die 

Winterdienstleistungen besteht nur an Tagen mit allgemeiner 
Glätte. Sollte an Tagen, an denen keine allgemeine Glätte 
herrscht, bei den von diesem Vertrag umfasst Liegenschaften 
eine ernsthafte lokale Glättegefahr bestehen, hat der Auf-
traggeber den Auftragnehmer auf diese Glättegefahr hinzu-
weisen. Der Auftragnehmer wird dann innerhalb eines ange-
messenen Zeitraums nach der Alarmierung durch den Auf-
traggeber die vertraglich vereinbarten Leistungen der 
Schnee- und Eisglättebeseitigung durchführen. 

(2) Sofern sich auf den vereinbarten Flächen Hydranten, Zugän-
ge zu Fernsprechzellen, Notrufsäulen, Aufzüge, Haltestellen, 
Briefkästen oder Parkautomaten befinden, ist deren Freile-
gung nur geschuldet, soweit deren Vorhandensein vertraglich 
vereinbart ist. Eine diesbezügliche Vertragsanpassung ist – 
insbesondere auf Hinweis des AN – jederzeit möglich. 

6. Zutrittsberechtigungen, Schlüssel und Unterlagen 
Zutrittsberechtigungen, Schlüssel und Unterlagen aller Art, 
die der Auftragnehmer für die Vertragsdurchführung benö-
tigt, sind vom Auftraggeber rechtzeitig und unaufgefordert 
kostenlos zur Verfügung zu stellen. Soweit Unterlagen, die 
für die Vertragsdurchführung zwingend erforderlich sind, 
vom Auftraggeber nicht beschafft oder zur Verfügung gestellt 
werden, wird der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Be-
schaffung gegen Entgelt anbieten. Lehnt der Auftraggeber 
dies ab, haftet der Auftragnehmer nicht für Schäden, die aus 
einer mangelhaften Auftragsdurchführung entstehen, soweit 
diese mit Vorliegen der Unterlagen vermeidbar gewesen wä-
ren.  

7. Leistungszeit und Verzug 
Die vereinbarten Termine der Lieferungen oder Leistungen 
sind grundsätzlich bindend. Erkennt der Auftragnehmer, 
dass die vereinbarten Termine nicht eingehalten werden 
können, hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzutei-
len. In Fällen unverschuldeter Fristüberschreitung wird dem 
Auftragnehmer angemessener Aufschub gewährt.  

8. Abnahme  
(1) Die Leistungen des Auftragnehmers sind vom Auftraggeber 

unverzüglich nach Ausführung abzunehmen. Wunschgemäß 
ist die Abnahme auf dem Leistungsnachweis schriftlich zu 
bestätigen. 

(2) Die Leistungen gelten durch den Auftraggeber auch dann als 
abgenommen, wenn er nach Rechnungserhalt der fachge-
rechten Leistungserbringung der in Rechnung gestellten Ar-
beiten nicht innerhalb von zwei Wochen schriftlich wider-
spricht, obwohl er in der Rechnung schriftlich auf diese Wir-
kung hingewiesen worden ist. 

(3) An die Stelle der Abnahme tritt bei Leistungen im Winter-
dienst die Vollendung des Werkes. 

9. Rechnungslegung, Zahlung 
(1) Die Rechnungslegung für Winterdienstleistungen erfolgt vor 

Beginn einer jeden Winterdienstsaison gemäß Ziff. 4 Abs. 2 
per E-Mail im PDF-Format, andernfalls sofern vom Auftrag-
geber gewünscht, per Brief. Die geschuldete Vergütung ist 
zur Hälfte zum 31.08. und zur Hälfte zum 31. Dezember fäl-
lig. Die Vergütung von Verträgen mit einer Vergütungspflicht 
bis zu 220 EUR je Winterdienstsaison ist vollständig zum 30. 
September fällig. Die Vergütung für das erste Vertragsjahr 
von Verträgen, die innerhalb der laufenden Winterdienstsai-
son geschlossen werden, ist sofort in Gänze fällig. 

(2) Die Rechnungslegung für Leistungen, die keine Winter-
dienstleistungen sind, erfolgt zum Monatsende nach Wahl 
des Auftragnehmers schriftlich oder per E-Mail im PDF-
Format, an die genannte Adresse. Die geschuldete Vergü-
tung ist innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungseingang zu 
zahlen. 

(3) Erteilte der Auftraggeber eine Einzugsermächtigung wird die 
Vergütung zum Tag der Fälligkeit vom Konto eingezogen. 
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(4) Änderungen der E-Mail-Adresse für die Rechnungsstellung 
sowie der hilfsweisen Rechnungsanschrift sind dem Auftrag-
nehmer spätestens bis 15 Tage vor Rechnungsstellung 
schriftlich mitzuteilen. Sofern infolge nicht rechtzeitiger Ände-
rungsmitteilung eine Rechnungsänderung nachträglich er-
forderlich wird, ist der Auftragnehmer berechtigt, eine Ver-
waltungsgebühr in Höhe von 5,00 EUR netto je Rechnung zu 
erheben.  

10. Gewährleistung, Mängelhaftung  
(1) Dem Auftraggeber stehen die gesetzlichen Mängelansprü-

che zu.  
(2) Mängel sind dem Auftragnehmer in Textform unter Bezeich-

nung von Ort, Zeit, Datum und Art und Umfang des Mangels 
anzuzeigen. 

11. Änderungen des Liefer- und Leistungsumfangs 
Änderungen des Liefer- / Leistungsumfangs sind nur nach 
vorheriger schriftlicher Vereinbarung unter Einschluss der 
Anpassung von Vergütung und Leistungszeitraum möglich. 

12. Versicherung, Haftung und Haftungsausschluss 
(1) Der Auftragnehmer hält eine Haftpflichtversicherung, die 

mindestens folgende Deckungssummen beinhaltet: 
Für Personen-, Sach- und Vermö-
gensschäden 

3 Mio. EUR 

Für Abhandenkommen fremder 
Schlüssel und Codekarten  

50.000 EUR 

Für Tätigkeitsschäden 50.000 EUR 
(2) Die Haftung des Auftragnehmers für Schäden, die durch ihn 

schuldhaft gemäß §§ 276 ff. BGB verursacht worden sind, ist 
für alle Haftungsfälle eines Jahres auf die Deckungssummen 
dieser Versicherung begrenzt. Die Haftungsbegrenzung gilt 
nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten sowie im Falle der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Als wesentli-
che Vertragspflichten gelten solche, die zur Erfüllung des 
Vertragszwecks notwendig sind. Hierzu gehören insbeson-
dere die im Gegenseitigkeitsverhältnis stehenden Haupt-
pflichten, mithin die Vergütungspflicht auf der einen und die 
Erbringung der infrastrukturellen Leistungen entsprechend 
der vertraglichen Vereinbarung auf der anderen Seite. 

(3) Für Schäden, die aus einer vom Auftraggeber vorgenomme-
nen Streugutbeseitigung entstehen, haftet der Auftragneh-
mer nicht. Gleiches gilt für Schäden aus für den Auftrag-
nehmer nicht vorhersehbarer Glättebildung durch Schmelz-
wasser aufgrund undichter Dach-/Regenrinnen oder sich auf 
den gereinigten Flächen ablagernden Schnees infolge von 
Dachlawinen oder Schneeverwehungen von Nachbargrund-
stücken oder Räumarbeiten Dritter. 

13. Nachunternehmer  
Der Auftragnehmer ist berechtigt, jederzeit Nachunterneh-
mer mit der Erfüllung aller oder eines Teils seiner vertragli-
chen Verpflichtungen zu beauftragen.  

14. Laufzeit und Kündigung 
(1) Verträge, die eine einmalige Leistung beinhalten, enden mit 

Erfüllung der gegenseitigen Leistungspflichten. 
(2) Ist der Vertrag dagegen auf die regelmäßige Erbringung von 

Werk- und/oder Dienstleistungen gerichtet (Dauerschuldver-
hältnis) gilt folgendes: 
Ist der Auftraggeber Verbraucher beträgt die Grundlaufzeit 1 
Jahr. Anschließend verlängert sich der Vertrag auf unbe-
stimmte Zeit (Verlängerungsphase). Der Vertrag kann zum 
Ablauf der Grundlaufzeit oder, sollte keine Kündigung zum 
Ablauf der Grundlaufzeit erfolgen, in der Verlängerungspha-
se jederzeit unter Beachtung einer Kündigungsfrist von ei-
nem Monat gekündigt werden. 
Ist der Auftraggeber Unternehmer beträgt die Grundlaufzeit 1 
Jahr. Der Vertrag verlängert sich stillschweigend um jeweils 
ein weiteres Jahr, wenn er nicht zuvor von einer Partei form- 
und fristgerecht gekündigt wird. Die Kündigungsfrist beträgt 
3 Monate zum Ende eines jeden Vertragsjahres.  

(3) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unbe-
rührt. 

(4) Die Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Ist 
der Auftraggeber dagegen Unternehmer bedarf die Kündi-
gung zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform im Sinne von 
§ 126 BGB. 

15. Vertraulichkeit und Datenschutz 
(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich alle Informationen, die 

ihm mündlich, schriftlich oder in anderer Form zugänglich 
gemacht werden, vertraulich zu behandeln, wenn sie als ver-
trauliche Informationen gekennzeichnet, als solche be-
schrieben oder in anderer Weise als solche erkennbar ge-
macht oder aufgrund ihres Inhalts als vertraulich anzusehen 
sind. 

(2) Die Vertraulichkeit gilt nicht, soweit die Information 
a. im Zeitpunkt der Offenbarung bereits allgemein bekannt 

war; 
b. dem Auftragnehmer bereits zuvor von einem Dritten be-

kannt gemacht wurde; 

c. aufgrund formell oder materiell gesetzlicher Bestimmungen 
oder aufgrund behördlicher oder gerichtlicher Anordnung 
zu offenbaren ist; 

d. an konzernverbundene Unternehmen im Sinne von §§ 
15ff. AktG weitergegeben wird. 

(3) Der Auftragnehmer verpflichtet sich ferner, seine Mitarbeiter 
auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen zu verpflichten. 

(4) Teilt der Auftraggeber dem Auftragnehmer personenbezo-
gene Daten seiner Erfüllungsgehilfen mit, verpflichtet sich 
der Auftraggeber, die Informationspflichten nach Art. 14 der 
EU-Datenschutzgrundverordnung (VO (EU) 2016/679) für 
den Auftragnehmer gegenüber den jeweiligen Mitarbeitern 
zu erfüllen. Die hierfür erforderlichen Informationsschreiben 
sind unter https://www.gegenbauer.de/kdn/ abrufbar. 

16. Verbraucherstreitbeilegung / Verbraucherschlichtungsstel-
le 

Der Auftragnehmer nimmt an Streitbeilegungsverfahren vor 
einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht teil. 

17. Werbung  
Dem Auftragnehmer wird kostenlos gestattet, für die von ihm 
angebotenen Dienstleistungen in angemessener Form Wer-
bung zu betreiben und den Auftraggeber gegenüber Dritten 
als Referenz zu benennen.  

18. Sonstiges  
(1) Erfüllungsort für Lieferungen / Leistungen ist die Verwen-

dungsstelle, für Zahlungen der Sitz des Auftragnehmers.  
(2) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen tangiert nicht 

die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. 
(3) Soweit diese AGB nichts Abweichendes regeln, gelten die 

gesetzlichen Bestimmungen. 
(4) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 

Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
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